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Präambel 

Das Spendenparlament will unterschiedlichste Menschen unabhängig von Alter, Beruf, Religion, Bildung und 
politischer Anschauung aus unserer Stadt zusammenführen, um ein Zeichen der Veränderung hin zu mehr 
Gerechtigkeit in unserer Stadt zu setzen. 

Das Spendenparlament setzt sich für die Verbesserung der Lebensverhältnisse von Kindern und Jugendlichen 
ein. Es werden daher Initiativen und Projekte in Salzgitter unterstützt, die Kinder und Jugendliche fördern oder 
in einer anderen Art und Weise helfen. Der Verein unterstützt in Einzelfällen direkt bedürftige Kinder und Ju-
gendliche in der Stadt Salzgitter. 

Bevor das Spendenparlament seine Entscheidung trifft, prüft eine ehrenamtliche Finanzkommission die An-
träge.  

 
§ 1 Name 

(1) Der Verein führt den Namen „Spendenpar-
lament Salzgitter für Kinder und Jugendli-
che“. Mit der Eintragung in das Vereinsregis-
ter erhält der Name des Vereins den Na-
menszusatz "eingetragener Verein" in der 
abgekürzten Form „e.V.“. Nachfolgend „Ver-
ein“ genannt. 

(2) Der Verein soll im Vereinsregister bei dem 
Amtsgericht Salzgitter eingetragen werden.  

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Salzgitter. 

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalen-
derjahr. 
 

(5) Der Verein ist politisch, rassisch und konfes-
sionell unabhängig.  
 
 

§ 2 Zweck  

Zweck des Vereins ist die Förderung von Initiati-
ven und Projekten zur Verbesserung der Lebens-
verhältnisse von Kindern und Jugendlichen in un-
serer Gesellschaft. Dieser Zweck wird insbeson-
dere durch das Werben und Sammeln von Spen-
den verwirklicht sowie die Beteiligung der Spen-
derinnen und Spender an der zweckentspre-
chenden Verwendung und die Vergabe von Zu-
wendungen.   
 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und un-

mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts ,,steuerbegünstigte Zwecke" 
der Abgabenordnung in der jeweils gelten-
den Fassung. Der Verein ist selbstlos tätig; er 

verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
liche Zwecke. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

(3) Die Mitglieder des Vereins sowie der Finanz-
kommission erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche 
oder juristische Personen werden, die die 
Aufgaben des Vereins zu fördern bereit sind. 

(2) Die Aufnahme erfolgt aufgrund schriftlicher 
Anmeldung. Durch Beschluss des Vorstands 
und Zahlung des Jahresbeitrags wird die 
Anmeldung rechtswirksam.   
Die Ablehnung des Aufnahmeantrags 
braucht nicht begründet zu werden. Die Ent-
scheidung ist unanfechtbar. 

(3) Für die Mitgliedschaft Jugendlicher, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
bedarf es der vorherigen Zustimmung eines 
Erziehungsberechtigten. 

(4) Die Anschrift der Mitglieder (einzeln und als 
Mitgliederliste) dürfen im Sinne des Daten-
schutzes nur nach erfolgter Genehmigung 
des Mitgliedes (durch entsprechenden Ver-
merk auf dem Aufnahmeblatt) an Mitglieder 
außerhalb des Vorstandes und nur an solche 
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zu ausschließlich den Vereinszielen dienen-
den Zwecken weitergegeben werden.  

(5) Mitglieder besitzen Rederecht, Antragsrecht 
und das aktive und passive Wahlrecht auf 
den Mitgliederversammlungen. Juristische 
Personen besitzen nur eine Stimme und nur 
das aktive Wahlrecht.   

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt 

1.  durch Austritt, 

2.  durch Ausschluss, 

3.  durch Tod, 

4. bei juristischen Personen durch Lö-
schung aus dem jeweiligen Register. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber dem Vorstand. Er kann nur 
unter Einhaltung einer Frist von drei Mona-
ten zum Schluss eines Geschäftsjahres erfol-
gen.  

(3) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden 

1. wenn es gegen die Ziele und das Anse-
hen des Vereins gröblich schuldhaft 
verstoßen hat, 

2. wenn der Jahresbeitrag nicht fristge-
recht gezahlt wird. 

(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vor-
stand. Das betroffene Mitglied kann inner-
halb eines Monats nach Zustellung der Ent-
scheidung die Entscheidung der Mitglieder-
versammlung beantragen, welche alsdann 
endgültig über den Ausschluss durch Be-
schluss entscheidet. Bis zur Entscheidung 
der Mitgliederversammlung ruht die Mit-
gliedschaft. In der Mitgliederversammlung 
ist dem suspendierten Mitglied Gelegenheit 
zur persönlichen Rechtfertigung zu geben. 
Wird der Ausschließungsbeschluss von dem 
suspendierten Mitglied nicht oder nicht 
rechtzeitig angefochten, so kann auch ge-
richtlich nicht mehr geltend gemacht wer-
den, der Ausschluss sei unrechtmäßig. Mit 
Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen al-
le Ansprüche aus dem Mitgliederverhältnis.

  
 

(5) Der Anspruch auf rückständige Beitragsfor-
derungen bleibt hiervon unberührt. Eine 
Rückgewähr von Beiträgen, Sacheinlagen, 
Spenden oder sonstigen Unterstützungsleis-
tungen ist ausgeschlossen. 

§ 6  Mitgliedsbeiträge 

(1) Es wird ein jährlicher Mitgliedsbeitrag erho-
ben. Die Höhe des Jahresbeitrages wird von 
der Mitgliederversammlung beschlossen. 
Mitgliedsbeiträge sind für ein Geschäftsjahr 
im Voraus zu bezahlen. Für das dem Ein-
trittsjahr folgende Geschäftsjahr ist der Mit-
gliedsbeitrag anteilig zu zahlen. Der Anteil 
bestimmt sich nach den Monaten zwischen 
dem Ende des Mindestjahres nach Satz 3 
und dem 31.12. des laufenden Geschäftsjah-
res. 

(2) Der Vorstand kann Personen, die sich um 
den Verein besonders verdient gemacht ha-
ben, zu Ehrenmitgliedern ernennen. Diese 
haben die Rechte eines ordentlichen Mit-
gliedes, sind jedoch von der Zahlung von 
Mitgliedsbeiträgen befreit.   
 

§ 7   Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 

1. die Mitgliederversammlung als Spendenpar-
lament 

2.  der Vorstand 

3.  die Finanzkommission 

§ 8   Mitgliederversammlung als Spen-
denparlament 

(1) Die Mitgliederversammlung tritt bei Bedarf, 
mindestens aber einmal jährlich, auf Einla-
dung des Vorstandes zusammen. Die Mit-
gliederversammlung muss unter Angabe der 
Tagesordnung zwei Wochen vor der Ver-
sammlung schriftlich einberufen werden. Sie 
ist einzuberufen, wenn die Einberufung von 
mindestens 1/4 der Mitglieder unter schrift-
licher Angabe des Beratungsgegenstandes 
gefordert wird.  
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(2) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung 

führt der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende 
des Vereins oder dessen/deren Stellvertre-
ter/in. 

(3) Über die Mitgliedersammlung ist eine Nie-
derschrift durch den/die Schriftführer/in an-
zufertigen. 

(4) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Be-
schlüsse in offener Abstimmung mit einfa-
cher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
Geheime Abstimmung wird durchgeführt, 
wenn mindestens ¼ der anwesenden Mit-
glieder dies beantragen.  
Geheime Wahlen der Vereinsorgane werden 
durchgeführt, wenn ein anwesendes Mit-
glied dies beantragt. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist gleichzeitig 
das Spendenparlament. Alle Mitglieder des 
Vereins, die den jährlichen Mitgliedsbeitrag 
geleistet haben, sind Mitglieder des Spen-
denparlaments und werden in eine Liste als 
Mitglieder des Spendenparlaments einge-
tragen.  

(6) Die Mitglieder bleiben Mitglieder des Spen-
denparlaments bis zu ihrem jederzeit mögli-
chen, ausdrücklichen erklärten Austritt. Ein 
Mitglied des Spendenparlaments verliert die 
Mitgliedschaft im Spendenparlament, wenn 
es den jährlichen Mitgliedsbeitrag nicht ge-
leistet hat, durch Streichung in der Mitglie-
derliste. 

(7) In den Sitzungen des Spendenparlaments 
haben alle Mitglieder, die in der Mitglieder-
liste verzeichnet und persönlich anwesend 
sind, Stimmrecht. Jedes Mitglied des Spen-
denparlaments hat nur 1 Stimme. Die Über-
tragung des Stimmrechts ist ausgeschlossen. 
 

§ 9  Aufgaben der  
Mitgliederversammlung 

Insbesondere sind die Aufgaben der Mitglieder-
versammlung: 

1. Beschlussfassung über die Grundsätze 
der Arbeit des Vereins, seine Weiterent-
wicklung sowie die Erweiterung und Ein-
schränkung bisheriger Aufgaben, 

2. Beschlussfassung über Richtlinien für die 
Vergabe von Zuwendungen an soziale 
Projekte, Einrichtungen und ggf. Einzel-
personen, 

3. Beschlussfassungen über den Ausschluss 
von Mitgliedern in den Fällen des § 5  
Abs. 4 der Satzung, 

4. Beschlussfassung über die Geschäftsord-
nung des Vorstandes sowie die Ge-
schäftsordnungen für die Finanzkommis-
sion und Mitgliederversammlung, 

5. Beschlussfassung über die Höhe des Mit-
gliedsbeitrages für das folgende Ge-
schäftsjahr, 

6. Wahl der Vorstandsmitglieder nach § 10 
Abs. 1, 

7. Wahl der Mitglieder der Finanzkommissi-
on nach § 12 Abs. 2, 

8. Wahl der Kassenprüfer/innen, 

9. Beschlussfassung über die Jahresabrech-
nung, 

10. Beschlussfassung über die Entlastung des 
Vorstandes, 

11. Beschlussfassung über Satzungsände-
rungen, 

12. Beschlussfassung über die Auflösung des 
Vereins, 

13. Beschlussfassung über alle übrigen der 
Mitgliederversammlung durch die Sat-
zung zugewiesenen Aufgaben. 

(2) Als Spendenparlament entscheidet die Mit-
gliederversammlung durch Beschlussfas-
sung über die von der Finanzkommission 
vorgelegten Anträge auf Vergabe von Zu-
wendungsmitteln aus dem Spendenauf-
kommen. Änderungen oder Ergänzungen zu 
den Beschlussvorlagen aus der Mitte des 
Spendenparlamentes werden nur beraten 
und zur Abstimmung gebracht, wenn min-
destens die Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder die Änderungen oder Ergänzungen in 
die Beratung einbringen wollen. Das von der 
Finanzkommission zur Beschlussfassung 
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vorgesehene Verteilungsvolumen darf dabei 
nicht um mehr als 10 % überschritten wer-
den.  

(3) Neue Anträge auf Vergabe von Zuwendun-
gen aus der Mitte des Spendenparlaments 
sind an die Finanzkommission zur Prüfung 
und Wiedervorlage beim Parlament weiter-
zuleiten. Anträge und Anregungen des 
Spendenparlaments zur Weiterentwicklung 
der Vereinsarbeit werden zur weiteren Bera-
tung und Beschlussfassung durch die Mit-
gliederversammlung des Vereins an den 
Vorstand weitergeleitet.  

(4) Beschlüsse über Satzungsänderungen sind 
nur wirksam, wenn sie mit der qualifizierten 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglie-
der gefasst werden. Der Beschluss über die 
Auflösung des Vereins bedarf zu seiner 
Wirksamkeit der qualifizierten Mehrheit von 
3/4 aller Mitglieder des Vereins.  
 

§ 10  Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus  

1. dem/der Vorsitzenden,   

2.  einem/einer stellvertretenden Vorsit-
zenden,  

3. dem/der Kassenwart/in,   

4. dem/der Schriftführer/in   

5. einem/einer ehrenamtlichen Geschäfts-
führer/in  

6. und bis zu drei Beisitzern/innen. 

(2)  Der Vorstand hat eine Amtsperiode von 
zwei Jahren. Er bleibt solange im Amt, bis ein 
neuer Vorstand gewählt ist. Wiederwahl ist 
zulässig.  
Nach Neuwahlen bleiben die Vorstandsmit-
glieder bis zum Antritt ihrer Nachfolger im 
Amt. 

(3) Die Vorstandsmitglieder müssen Mitglieder 
des Vereins sein. 

(4) Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter 
in einer Person ist unzulässig. 

(5) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht 
aus dem / der Vorsitzenden, dem / der stell-
vertretenden Vorsitzenden, dem / der Ge-

schäftsführer/in und dem / der Kassen-
wart/in. Je zwei von ihnen sind gemeinsam 
zur Vertretung des Vereins berechtigt. Für 
Bankgeschäfte genügt die alleinige Unter-
schrift des/der Kassenwartes/in. 

(6) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsord-
nung, die der Zustimmung durch die Mit-
gliederversammlung bedarf. 

(7) Über die Sitzungen des Vorstandes ist eine 
Niederschrift anzufertigen, in welcher die 
gefassten Beschlüsse enthalten sein müssen. 

(8) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich 
tätig. 

(9) Der Vorstand tritt auf Einladung des/der 
Vorsitzenden so oft zusammen, wie das Inte-
resse und die Zwecke des Vereins es erfor-
dern. Auf Antrag von zwei seiner Mitglieder 
muss er unter Angabe des Grundes zusam-
mentreten. 

(10) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfah-
ren beschließen, wenn alle Vorstandsmit-
glieder der Beschlussfassung im schriftlichen 
Verfahren zustimmen. 

(11) Der/die Vorsitzende der Finanzkommission 
hat das Recht, mit beratender Stimme an 
den Sitzungen des Vorstandes teilzunehmen. 

 

§ 11  Aufgaben des Vorstandes 

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des Ver-
eins. 

(2) Der Vorstand führt insbesondere die Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung aus. 

(3) Der Vorstand bereitet die Mitgliederver-
sammlung vor und lädt zu den Mitglieder-
versammlungen ein. 

(4) Der Vorstand stellt die Jahresabrechnung auf 
und leitet diese ggf. zur Prüfung an den/die 
von der Mitgliederversammlung bestimmten 
Prüfer/in weiter. 

(5) Der Vorstand entsendet neben dem Vorsit-
zenden, ein weiteres Vorstandsmitglied in 
die Finanzkommission. 
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§ 12  Finanzkommission 

(1) Die Finanzkommission besteht aus maximal 
fünf Mitgliedern.  
 

(2) Bis zu drei Mitglieder der Finanzkommission 
werden von der Mitgliederversammlung ge-
wählt. 
Der Vorstand entsendet neben dem Vorsit-
zenden ein weiteres Vorstandsmitglied in die 
Finanzkommission.  
 

(3) Die Finanzkommission wählt aus ihrer Mitte 
den/die Vorsitzende/n und deren/dessen 
Stellvertreter/in. Die entsendeten Mitglieder 
des Vorstandes können nicht Vorsitzende/r 
oder Stellvertreter der Finanzkommission 
werden. 

(4) Die Amtsperiode der Finanzkommission be-
trägt zwei Jahre. Sie bleibt solange im Amt, 
bis eine neue Finanzkommission gewählt ist. 
Wiederwahl ist zulässig. Nach Neuwahlen 
bleiben die Mitglieder der Finanzkommissi-
on bis zum Antritt ihrer Nachfolger im Amt. 

(5) Die Finanzkommission tritt bei Bedarf zu-
sammen und ist beschlussfähig, wenn min-
destens drei Mitglieder anwesend sind. 

(6) Die Beschlussfassung erfolgt mit einfacher 
Mehrheit. 

(7) Vorstandsmitglieder haben das Recht, mit 
beratender Stimme an den Sitzungen der Fi-
nanzkommission teilzunehmen.  

(8) Die Finanzkommission kann externe Perso-
nen mit beratender Stimme zu seinen Sit-
zungen einladen. Die Teilnahme wird mit 
einfacher Mehrheit beschlossen. 

(9) Die Sitzungen der Finanzkommission sind 
nicht öffentlich. Über den Sitzungsverlauf ist 
ein Protokoll zu führen. 

 
§ 13  Aufgaben der  

Finanzkommission 
(1) Die Finanzkommission prüft die beim Verein 

eingegangenen Anträge auf Zuwendung von 
Mitteln aus dem Spendenaufkommen des 
Vereins und erarbeitet Vorschläge zur Ver-

gabe von Spendenmitteln als Beschlussvor-
lagen für die Beschlussfassung des Spen-
denparlaments. 

(2) Über diese Vorschläge soll die Finanzkom-
mission Einvernehmen mit dem Vorstand 
herstellen. 

(3) Der/die Vorsitzende oder ein anderes Mit-
glied der Finanzkommission begründen die 
vorher den Mitgliedern des Spendenparla-
mentes zugesandten Beschlussvorlagen in 
der Sitzung des Spendenparlaments. 

(4) Die Finanzkommission gibt sich eine Ge-
schäftsordnung, die der Zustimmung durch 
die Mitgliederversammlung bedarf. 

 
 
§ 14  Kassenführung und  

Kassenprüfung 
Der Verein führt eine eigene Kasse. Die Mitglie-
derversammlung wählt für die Dauer von zwei 
Jahren bis zu zwei Kassenprüfer, eine Wiederwahl 
ist möglich.   
Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rech-
nungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Ver-
buchung und die Mittelverwendung sachlich und 
rechnerisch zu prüfen und dabei insbesondere 
die satzungsgemäße und steuerlich korrekte Mit-
telverwendung festzustellen.   
 
Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweck-
mäßigkeit der vom Vorstand getätigten Ausga-
ben.  
 
Der Kassenprüfer hat die Mitgliederversammlung 
über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unter-
richten. Der Kassenprüfer muss bei ordnungs-
gemäßer Kassenführung die Entlastung des Vor-
standes bei der Mitgliederversammlung beantra-
gen. Bei berechtigen Zweifeln sind Zwischenprü-
fungen zulässig. Die Zwischenprüfung muss nach 
schriftlichem Eingang der Beschwerde an den 
Vorstand innerhalb von 14 Werktagen erfolgen. 
Der Kassenprüfer darf dem Vorstand nicht ange-
hören.  

 

§ 15  Auflösung des Vereins 

(1) Über die Auflösung des Vereins entscheidet 
die Mitgliederversammlung (§ 9 Abs. 1 Nr.13 
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der Satzung). Falls die Mitgliederversamm-
lung in dem Beschluss über die Auflösung 
des Vereins nichts anderes bestimmt hat, 
sind der/die Vorsitzende des Vorstandes und 
dessen/deren Stellvertreter/in gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

(2) Das nach Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
oder Durchführung der Liquidation verblei-
bende Vermögen des Vereins ist unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige, mild-
tätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden. 
Hierzu ist das Vermögen an den „Verein zur 
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in 
Salzgitter e.V.“ zu übertragen, die das zweck-
gebundene Vermögen bestimmungsgemäß 
nach Satz 1 zu verwenden habt. 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
entsprechend, wenn der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine 
Rechtsfähigkeit verliert. 

 

§ 16  Salvatorische Klausel 

(1) Soweit in dieser Satzung nichts anderes be-
stimmt ist, gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen.  

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Sat-
zung rechtsunwirksam sein oder werden, 
wird dadurch die Gültigkeit der Satzung im 
Übrigen nicht berührt. In einem solchen Fall 
sind die unwirksamen Bestimmungen durch 
satzungsändernden Mitgliederbeschluss so 
zu ersetzen oder zu ergänzen, dass der ur-
sprünglich angestrebte Zweck wieder er-
reicht wird.   

§ 17  Rechtsgrundlagen 

Die Satzung sowie die Beschlüsse der satzungs-
mäßigen Organe des Vereins sind für alle Mit-
glieder bindend. Die Satzung ist die Rechtsgrund-
lage. 

 
§ 18  Inkrafttreten der Satzung 

Diese Satzung tritt mit der Eintragung des Vereins 
in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Salzgit-
ters in Kraft. 

Vorstehender Satzungsinhalt wurde von der 
Gründungsversammlung am 25.10.2009 be-
schlossen.  

Der Paragraph 6 wurde in der Parlamentsver-
sammlung vom 02.12.2009 geändert und ein-
stimmig beschlossen. 

Der Paragraph 15 (2) wurde in der Parlaments-
versammlung vom 10.05.2010 geändert und ein-
stimmig beschlossen. 

 

 

Salzgitter, den 10.05.2010  

 

 

Vorsitzender Stefan Klein 


